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Die Anzahl von Anfragen zur Wärmenutzung des Unter-
grundes (Fels oder Grundwasser) ist in den letzten Jah-
ren stetig gestiegen. Die nun vorliegende Karte der Nut-

zungsgebiete für Erdwärmesonden und Wasser-

Wärmepumpen soll Gemeindebehörden und privaten 
Planern als Informationsgrundlage dienen. 
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„Erdwärmekarte“ des Kantons Schwyz 

 

1 Rechtliche und sachliche Rahmenbedingungen 
 

Die Bewilligungspraxis im Kanton Schwyz stützt sich auf Gesetze und Verordnungen zum Gewässer-
schutz, zum Wasserrecht und auf das Bergregal. Sachlich steht die Erhaltung nutzungswürdiger 
Grund- und Quellwasservorkommen im Vordergrund. Grundwasservorkommen, die zur Gewinnung 
von Trinkwasser dienen oder genutzt werden könnten, dürfen durch eine andere Nutzung nicht be-
einträchtigt oder gefährdet werden. Vorkommen, aus denen – zum Beispiel aufgrund des dichten 
Überbauungsgrades – kein Trinkwasser mehr gefördert werden kann, dürfen zur Wärmegewinnung 
genutzt werden. Um die Anzahl Eingriffe in die Grundwasservorkommen möglichst klein zu halten, 
werden Grossanlagen bevorzugt. Anlagen mit Erdsonden können im trockenen Fels oder in dichten 
Lockergesteinen wie zum Beispiel Seesedimenten erstellt werden. 
 

2 Bedeutung für den Vollzug, Bewilligungspraxis 
 

Das Erstellen von Erdwärmeanlagen und die Nutzung von Grundwasser zur Wärmenutzung sind 
immer bewilligungspflichtig. Bis anhin entschied das AfU anhand interner Grundlagen (Gewässer-

schutzkarte, geologische Unterlagen, Profile bestehender Sondie-
rungen) über die Zulässigkeit von Erdsonden. Diese geologischen 
Überlegungen waren für Planer nicht durchwegs nachvollziehbar. 
Von verschiedenen Seiten wurde das Bedürfnis nach einer öffent-
lich zugänglichen Entscheidungsgrundlage geäussert. Das AfU 
entschloss sich deshalb, eine Karte über die Zulässigkeit von 
Erdsonden zu erstellen. Unter Berücksichtigung des Wasserrech-
tes wurde die Zulässigkeit der Wärmenutzung von Grundwasser 
ebenfalls in die Karte aufgenommen. 
 
Für die Nutzung von Grundwasser zu Wärme- und Kältezwecke 
liegt die Koordination beim Baudepartement, Dienststelle Was-
serbau. Es ist in jedem Fall eine Konzession des Regierungsrates 
erforderlich. In der Zuständigkeit des Amtes für Umweltschutz 
(AfU) liegt die Bewilligung für Sondierbohrungen, ebenso für die 
Rückversickerung oder für die Einleitung des abgekühlten Was-
sers. 

Departement des Innern 

Amt für Umweltschutz 
 

Kollegium  
Postfach 2162 
6431 Schwyz 
Telefon 041 819 20 35 
Telefax 041 819 20 49 

Ablauf des Verfahrens bei 
Grundwassernutzung 
 

1. Vorabklärung AfU 
2. Einreichung des Gesuches für eine 

Sondierbohrung über die Gemeinde 
3. Bewilligung des AfU für eine Sondier-

bohrung 
4. Sondierbohrung, Pumpversuch, Was-

seranalyse durch Geologe 
5. Einreichung des Konzessionsgesu-

ches inkl. Geologischem Gutachten 
über die Gemeinde 

6. Öffentliches Auflageverfahren durch 
DWb 

7. Konzessionserteilung durch die Regie-
rung und Einleit- oder Versickerungs-
bewilligung durch AfU 

 

Gesuchsformulare für Sondierbohrungen 
können beim AfU, solche für die Kon-
zessionen bei der DWb bezogen wer-
den. Download auch über Internet 
möglich (www.sz.ch). 
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Für Erdsonden ist, nebst der Gemeinde als Baubewilligungsbehör-
de, das Amt für Raumplanung (ARP) gemäss Bergregal zuständig. 
In besonders gefährdeten Bereichen (Gewässerschutzbereich AU) 
erfordern Erdsonden zudem eine Gewässerschutzbewilligung durch 
das AfU. Für Erdsonden ausserhalb des Gewässerschutzbereiches 
AU erstellt das AfU eine Stellungnahme zuhanden des ARP. 
 
 
 
 

3 Neue Karten als Entscheidungsgrundlage 

 

 Inhalte der Erdwärmekarte 
 

  blaue Kreise und Vierecke: Quellen und Grundwasserfassungen für 
Trinkwassernutzung 
rote Vierecke: Grundwasser-Wärmepumpen 
rote Punkte: Erdwärmesondenanlagen 
 

 Nutzungsgebiete Erdwärmesonden: 
 

 braune Flächen: Erdwärmesonde grundsätzlich zulässig, 
(   95 m: mit Tiefenbeschränkung) 
 

 gelbe Flächen: Zulässigkeit muss durch ein geologisches Gutachten 
abgeklärt werden: z.B. bei prekären Hangstabilitäten (Schraffur) 
oder unbekanntem Grundwasservorkommen. 
 

 

 violett-blaue Flächen: Erdwärmesonden grundsätzlich nicht zuläs-
sig: innerhalb Grundwasser- und Quellwasserschutzzonen und 
Grundwasserschutzarealen (Schraffur) 
 

  blaue Flächen: Erdwärmesonden grundsätzlich nicht zulässig: in-
nerhalb bekannter und nutzbaren Grundwasser, gilt auch für arte-
sisch gespannte Grundwasservorkommen (vertikale Schraffur) 
 

  weisse, blau schraffierte Bereiche: Erdwärmesonden grundsätzlich 
nicht zulässig: in Gebieten mit bekannten Tiefenwasservorkommen 
in Lockergesteinen (gekreuzte Schraffur) sowie in Festgesteinsaqui-
fern (z. B. Karstgebiete) im Kontakt mit Grund- oder Quellwasser-
vorkommen (horizontale Schraffur) 
 

 Nutzungsgebiete Grundwasser: 
 

 hellblaue Flächen (rote Schraffur): Trinkwassernutzung nicht mehr 
möglich oder Grundwasserrandgebiete, Wärmenutzung grundsätz-
lich zulässig (Grossanlagen bevorzugt) 
 

 violett-blaue Flächen: Wärmenutzung nicht zulässig: innerhalb 
Grundwasser- und Quellwasserschutzzonen und Grundwasser-
schutzarealen (Schraffur) 
 

  

 blaue Flächen: Wärmenutzung nicht zulässig: innerhalb bekannten, 
als Trinkwasser nutzbaren Grundwasservorkommen, gilt auch für 
artesisch gespannte Grundwasservorkommen (vertikale Schraffur) 

4 Kontakte 
 

Bezugsquelle: Amt für Umweltschutz des Kantons Schwyz, Kollegium, Postfach 1262, 
6431 Schwyz (Tel. 041 819 20 35). 
 

Auskünfte: Amt für Umweltschutz, Abteilung Grundwasserschutz, Sachbearbeiter: 
Christoph Steiner (Tel. 041 819 20 41). 

 

Ablauf des Verfahrens bei 
Erdwärmenutzung 
 

1. Vorabklärung AfU 
2. Einreichung des Baugesuches über 

die Gemeinde 
3. Bewilligung gemäss Bergregal durch 

ARP und Bewilligung gemäss GSchG 
durch AfU 

 

Gesuchsformulare für Erdwärmenut-
zungen können beim AfU bezogen 
werden. Download auch über Internet 
möglich (www.sz.ch). 




